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Sachverständigen-, Lehr-, Forschungs- und Entwicklungstätig-
keiten2.

Eine abschließende Aufzählung, was zum Berufsbild gehört 
und damit Hauptaufgabe ist, gibt es allerdings nicht, da die 
Berufsbilder stetigen Veränderungen unterworfen sind.

Im Rahmen der Berufs-Haftpflichtversicherung orientiert man 
sich im Hinblick auf die versicherten Tätigkeiten des Berufsbil-
des u.a. an dem, was z. B. in den Architekten- oder Ingenieur-
gesetzen und Berufsordnungen der Länder definiert ist, aber 
auch die HOAI kann ergänzend als Orientierung herangezo-
gen werden3. Zu bedenken ist, dass die Berufsbilder und die 
damit verbundenen Tätigkeiten nicht statisch sind, sondern 
dynamischen Entwicklungen unterliegen. Die Berufsbilder 
können sich durch neue Gesetze oder auch Rechtsprechung 
verändern, wodurch auch eine Veränderung des Versiche-
rungsschutzes erfolgen kann. Aufgabenerweiterungen durch 
z. B. neue Gesetze oder gerichtliche Entscheidungen in Bezug
auf das Berufsbild, sind vom Versicherungsschutz umfasst4.

Im Baubereich spielen Architekten und Ingenieure eine ent-
scheidende Rolle bei der Planung und Realisierung von Bau-
projekten. 

Die Umschreibung, was zu den Berufsaufgaben gehört, defi-
nieren u. a. die Gesetze der Länder. Hiernach ist z. B. Berufs-
aufgabe bei Architekten die gestaltende, technische und 
ökologische, soziale und wirtschaftliche Planung von Bau-
werken/Städten. Zu den Berufsaufgaben gehören die Bera-
tung, Betreuung und Vertretung des Auftraggebers, Arbeit-
gebers oder Dienstherrn in allen die Planung, Ausführung 
und Überwachung eines Vorhabens betreffenden Angele-
genheiten. Darüber hinaus auch Sachverständigen-, Lehr-, 
Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten1.

Die Berufsbezeichnung des Ingenieurs ist ebenfalls gesetzlich 
geregelt und durch die Ingenieurgesetze der Länder ge-
schützt. Die Berufsgruppe erbringt Leistungen auf techni-
schen, technisch-naturwissenschaftlichen und technisch-
wirtschaftlichen Gebieten. Hierzu gehört u. a. die Entwick-
lung, Planung, Betreuung, Kontrolle und Prüfung technischer 
und baulicher Vorhaben, sowie Generalplanung, Projektsteu-
erung, Tätigkeiten in digitalen Planungsprozessen oder auch 

...Die Berufsbildklausel in der Berufs-
Haftpflichtversicherung der Architekten 
und Ingenieure
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1	 § 1ABKG Architekten-/Baukammergesetz, Berliner Architekten- und Baukammerge-
setz (ABKG). Vergleichbar auch:„2 NArchtG – Niedersächsiches Architektengesetz

2	 § 2 Niedersächsisches Ingenieurgesetz, 
3	 Handbuch Bauversicherungsrecht, 2013, Dr. Krause Allenstein-Kuhn, Berufshaft-

pflichtversicherung der Architekten und Ingenieure, Kapital 2, Rdnr. 227
4	 Handbuch Bauversicherungsrecht, 2013, Dr. Krause Allenstein-Kuhn, Berufshaft-

pflichtversicherung der Architekten und Ingenieure, Kapital 2, Rdnr. 229
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Versicherungsschutz der Berufs-Haftpflichtversicherung
Im Rahmen der GDV Musterbedingungen für die Berufshaft-
pflichtversicherung von Architekten, Bauingenieuren (AVB 
Arch/Ing.) ist als versichertes Risiko folgendes beschrieben:

„Versichert ist im Umfang der nachfolgenden Bestimmun-
gen die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
aus der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen be-
schriebenen freiberuflichen Tätigkeit im Rahmen seines Be-
rufsbildes“.

Der Versicherungsschutz richtet sich daher nach im Versi-
cherungsschein beschriebenen Tätigkeiten oder Berufsbil-
dern. Ist dort z. B. ausdrücklich nur die Tätigkeit als Innenar-
chitekt aufgenommen, besteht für Leistungen als Architekt 
kein Versicherungsschutz. Ist im Versicherungsschein aus-
schließlich das Berufsbild Gutachter/Sachverständiger aufge-
nommen, besteht ebenfalls kein Versicherungsschutz für 
z. B. Leistungen als Bauingenieur – unabhängig davon, ob
der Versicherungsnehmer grundsätzlich diese Qualifikation
besitzt. Versichert sind alle Tätigkeiten, die zum Berufsbild
gehören.

Darüber hinaus muss es sich um eine freiberufliche Tätigkeit 
handeln, die neben z. B. einem eigenen Architektur-/Inge- 
nieurbüro auch freiberufliche Nebentätigkeiten eines ange-
stellten oder beamteten Architekten/Ingenieurs unter be-
stimmten Voraussetzungen umfassen kann. Freiberuflich 
und damit „unabhängig tätig ist, wer weder eigene noch 
fremde Produktions-, Handels- oder Lieferinteressen ver-
folgt, die unmittelbar oder mittelbar im Zusammenhang mit 
der beruflichen Tätigkeit steht“5. Leistungen außerhalb der 
freiberuflichen Tätigkeiten gehören nicht zum versicherten 
Risiko.

In den GDV-Musterbedingungen6 ist weiterhin die soge-
nannte „Berufsbildklausel“ geregelt:
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5	 https://bak.de/tag/berufsbild; § 3 Niedersächsisches Ingenieurgesetz
6	 Berufshaftpflichtversicherung von Architekten, Bauingenieuren und Beratenden 

Ingenieuren (AVB Arch./Ing.) (Stand: Mai 2020)

•	� A1-3.5
Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, die daraus re-
sultieren, dass der Versicherungsnehmer Verpflichtungen über-
nimmt, die über die im Versicherungsschein und seinen Nach-
trägen beschriebenen Tätigkeiten/Berufsbilder hinausgehen. 
Insoweit ist die gesamte Berufshaftpflicht nicht versichert.

•	� A1-3.5.1
�Dies ist besondere dann der Fall, wenn der Versicherungsneh-
mer
a) �Bauten ganz oder teilweise erstellt oder erstellen lässt

(z. B. als Bauherr, Bauträger, Generalunternehmer);
b) �selbst Bauleistungen erbringt oder erbringen lässt

(z. B. als Generalunternehmer, Unternehmer) oder
c) �Baustoffe liefert oder liefern lässt (z. B. als Hersteller, 

Händler)
•	� A1–3.5.2

�Der Versicherungsschutz besteht auch dann nicht, wenn die
unter A1-3.5.1 genannten Voraussetzungen gegeben sind
a) �in der Person eines Angehörigen des Versicherungsnehmers

gemäß A1-7.7;
b) �in der Person eines Geschäftsführers, Gesellschafters oder

Partners i.S.d. PartGG des Versicherungsnehmers oder deren
Angehörigen;

c) �bei Unternehmen, die vom Versicherungsnehmer oder den in
a) oder b) genannten Personen geleitet werden, die ihnen
gehören oder an denen sie beteiligt sind. Das Gleiche gilt, 
wenn eine Beteiligung an diesen Unternehmen über Dritte
besteht oder bestand (indirekte Beteiligung) oder

d) �bei juristischen oder natürlichen Personen, sie am Versiche-
rungsnehmer beteiligt sind.

Eine Beteiligung im Sinne von A1–3.5.2 c) und d) liegt insbe-
sondere bei wirtschaftlicher, personeller, rechtlicher und/oder fi-
nanzieller Verflechtung vor.

Die Berufsbildklausel in der Berufs-Haftpflichtversiche-
rung der Architekten und Ingenieure ist eine wichtige 
Einschränkung, die in allen Versicherungsbedingungen 
zu finden ist. Sie begrenzt den Versicherungsschutz auf 
diejenigen Tätigkeiten, die dem versicherten Berufsbild 
entsprechen. Negativ beschrieben ist damit das Bauen als 
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Bauherr, Bauträger oder Generalübernehmer sowie die eige-
ne Erbringung von Bauleistungen. Unter den Versicherungs-
schutz fallen daher nur Leistungen, soweit diese im fremden 
Namen und für fremde Rechnung erbracht werden7. Die Be-
rufsbildklausel besagt, dass der Architekt / Ingenieur von 
Ausführungs-, Herstellungs-, Liefer- und sonstigen wirt-
schaftlichen Interessen unabhängig sein muss. Eine nicht 
unter den Versicherungsschutz fallende Konstellation wäre 
also z. B., wenn ein Architekt an einer Bauträgergesellschaft 
beteiligt ist. Es gibt mehrere Gründe, warum diese Ein-
schränkung existiert. Auf der einen Seite gibt die Berufsbild-
klausel das wieder, was in den Ländergesetzen hinsichtlich 
einer freiberuflichen Tätigkeit aufgeführt ist. Auf der ande-
ren Seite birgt die gleichzeitige Beteiligung an Planung und 
Ausführung auch Interessenkonflikte. Sinn der Klausel ist es, 
eine Verflechtung zwischen Architektenleistung und Bauleis-
tung – dem Unternehmerrisiko – zu verhindern. Die Berufs-
bildklausel sorgt für  
eine klare Abgrenzung der Versicherungsleistungen. Sie 
hilft, Missverständnisse und Rechtsstreitigkeiten zu vermei-

den, indem sie definiert, welche Tätigkeiten von der Versi-
cherung abgedeckt sind und welche nicht.

Insgesamt dient die Berufsbildklausel in der Berufs-Haft-
pflichtversicherung der Architekten und Ingenieure daher 
dazu, klare Grenzen für den Versicherungsschutz zu setzen.

Was bedeutet die Berufsbildklausel? 
Überschreitet der Versicherungsnehmer sein Berufsbild im 
oben dargestellten Umfang, so sind im Versicherungsfall da-
raus resultierende Ansprüche insgesamt nicht Gegenstand 
der Versicherung. Als Folge ist somit die gesamte Haftpflicht 
für die über das Berufsbild hinausgehenden Tätigkeiten 
nicht versichert. Der Versicherungsschutz entfällt also voll-
ständig hinsichtlich der Ansprüche, die aus der Überschrei-
tung eingetreten sind8. Für die vom Versicherungsnehmer 
übernommenen Architekten/Ingenieurleistungen besteht da-
mit weder für den Objektschaden noch für Personen- und 
sonstige Sach- und Vermögensschaden Versicherungsschutz 
bezogen auf das betroffene Bauvorhaben9. Es findet also 
keine Unterscheidung danach statt, ob der Schadenfall auf 
einen Verstoß des Versicherungsnehmers bei z. B. der Baulei-
tung oder auf eine mangelhafte Bauausführung basiert10.

Das OLG Düsseldorf11 hatte bereits 2006 hierzu in dem 
nachfolgenden Fall entschieden. Ein Architekt hatte Pla-
nungsleistungen für ein Bauvorhaben erbracht. Die Bauleis-
tungen wurden über Subunternehmer eines Bauunterneh-
mens ausgeführt, dessen Geschäftsführer der Architekt war. 
Es trat ein Schadenfall auf, der auf fehlerhafte Planung zu-
rückzuführen war. Die Versicherung versagte unter Beru-
fung auf die Berufsbildklausel den Versicherungsschutz, was 
das Gericht bestätigte. Der Architekt habe Tätigkeiten aus-
geführt, die nicht zu seinem versicherten Berufsbild gehö-
ren. Unerheblich hierbei sei, dass das Bauunternehmen die 
Leistungen an Subunternehmen vergeben habe und der 
Schadenfall durch die Planungsfehler entstanden sei.

Geringfügige Lieferungen von Baustoffen bzw. unmaßgebli-
che Beteiligungen an Unternehmen sind jedoch für den Ver-
sicherungsschutz unschädlich. Soweit die Voraussetzungen 
bei einem einzelnen Bauvorhaben gegeben sind, wird der 
Versicherungsschutz für andere Bauvorhaben auch nicht be-
rührt12.  

Die Berufsbildklausel gilt auch als erfüllt, wenn die beschrie-
benen Tätigkeiten durch einen Angehörigen oder Geschäfts-
führer o. ä. des Versicherungsnehmers oder ein Unterneh-
men erbracht werden, das der Versicherungsnehmer bzw. 
eine der zuvor genannten Personen leitet oder an dem die-
ser beteiligt ist. Beteiligung wird definiert mit wirtschaftli-
cher, personeller, rechtlicher und/oder finanzieller Verflech-
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5	 https://bak.de/tag/berufsbild; § 3 Niedersächsisches Ingenieurgesetz
6	 Berufshaftpflichtversicherung von Architekten, Bauingenieuren und Beratenden 

Ingenieuren (AVB Arch./Ing.) (Stand: Mai 2020)
7	 v. Rintelen Beckmann/Matusche-Beckmann, Versicherungsrechts-Handbuch, 

4. Auflage 2025, § 32, Rdnr. 208
8	 v. Rintelen Beckmann/Matusche-Beckmann, Versicherungsrechts-Handbuch, 
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11	OLG Düsseldorf, Beschluss vom 16.11.2006-4 U 139/06
12	Freiberger Handbuch zum Baurecht, 3. Auflage,  § 22 Versicherungen am Bau, 

Wahner/Kuhn, Rdnr. 315
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Fazit:
Die Trennung von berufsbildfremden Leistungen und 
dem Berufsbild von Architekten und Ingenieuren ist 
von großer Bedeutung. Architekten und Ingenieure 
sollten im Zweifel Kontakt mit dem Versicherer auf-
nehmen, um sich über evtl. Versicherungsmöglichkei-
ten bzw. auch die Grenzen des Versicherungsschutzes 
beraten zu lassen. Soweit Beteiligungen an Bauträ-
gern, Generalunternehmen etc. oder Verflechtungen 
diesbezüglich vorliegen, sollte man sich auch mit sei-
nem Versicherer in Verbindung setzen, um evtl. geeig-
nete Versicherungslösungen zu besprechen. Darüber 
hinaus sollte in regelmäßigen Abständen überprüft 
werden, ob die im Versicherungsschein beschriebenen 
versicherten beruflichen Tätigkeiten noch den tatsäch-
lichen, aktuellen Leistungen entsprechen, da sich die 
Leistungen während der beruflichen Tätigkeit aus un-
terschiedlichen Gründen verändern können.  

tung13. Diese sogenannte „Verflechtungsklausel“ erfasst so-
mit auch die Fälle, in denen nur eine mittelbare Beteiligung 
des Versicherungsnehmers vorliegt und soll verhindern, dass 
der Ausschluss umgangen wird14. Beispiel: Der Architekt 
plant für ein Bauunternehmen, bei dem seine Ehefrau Ge-
schäftsführerin ist. 

Eine Ausnahme von der Berufsbildklausel bieten einige Ver-
sicherer am Markt für Bauvorhaben an, bei denen z. B. der 
Architekt oder Ingenieur als Versicherungsnehmer oder der 
Ehepartner selbst privater Bauherr (nicht Bauträger) ist. Hier 
besteht Versicherungsschutz für die gesetzliche Haftpflicht 
aus der beruflichen Tätigkeit als Architekt oder Ingenieur 
und auch für die gesetzliche Haftpflicht als Bauherr. Nicht 
unter den Versicherungsschutz fallen allerdings Schäden an 
dem (eigenen) Objekt selber sowie die daraus resultierenden 
Vermögensfolgeschäden.

Markttendenzen zur „Lockerung“ der Berufsbildklausel
Einige Versicherer am Markt bieten seit einigen Jahren eine 
modifizierte Berufsbildklausel an, in der gewisse Beteili-
gungsquoten als unschädlich für den Versicherungsnehmer 
angesehen werden. Hiernach ist z. B. eine Beteiligung am 
Bauträger/Generalübernehmer oder am Bauwerk bis zu  
einer gewissen Grenze unschädlich für den Versicherungs-
schutz. 

Dies wird teilweise auch für die Lieferung von Baustoffen 
oder Einrichtungsgegenständen angeboten, soweit der Lie-
feranteil einen gewissen Prozentsatz des objektbezogenen 
Honorars nicht übersteigt. Dies soll jedoch nicht gelten, 
wenn die zu liefernden Baustoffe für ein konkretes Bauvor-
haben individuell geplant wurden. Schäden im Zusammen-
hang mit gelieferten Baustoffen oder Einrichtungsgegen-
ständen sind ebenfalls in der Regel nicht mitversichert.

Soweit der Versicherungsnehmer selbst Bauleistungen auf 
Basis eines separaten Werkvertrages erbringt, wird auch hier 
von einigen Versicherern eine Lockerung der Berufsbildklau-
sel angeboten, soweit eine gewisse Grenze des Gesamtho-
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norars für das konkrete Bauvorhaben nicht überschritten 
werden. Schäden im Zusammenhang mit den selbst erbrach-
ten Bauleistungen sind hierbei nicht vom Versicherungs-
schutz umfasst.

Was bedeutet die „Lockerung“ der Berufsbildklausel?
Wie oben am Beispiel der GDV-Musterbedingungen darge-
stellt ergibt sich bei der Berufsbildüberschreitung eine „ab-
solute Nullstellung“ für den Versicherungsschutz. Mit der 
„Öffnung“ will man diese absolute Nullstellung aufbrechen. 
Unberührt bleibt damit aber die Tatsache, dass die Berufs-
Haftpflichtversicherung eine Drittschadendeckung ist. Mit 
der Erklärung, dass z. B. eine gewisse prozentuale Beteili-
gung am Bauträger/Generalübernehmer nicht zur komplet-
ten Versagung des Versicherungsschutzes im Schadenfall 
führt, wird lediglich eine prozentuale Unschädlichkeitsgren-
ze aufgenommen, was jedoch nicht bedeutet, dass z. B. die 
Eigenschaft als Bauträger/Generalübernehmer mitversichert 
wird. Der Versicherungsnehmer verliert mit der Öffnung der 
Berufsbildklausel nicht mehr vollständig seinen Versiche-
rungsschutz, sondern es wird damit ermöglicht, dass über-
haupt wieder eine „Drittschaden“-Prüfung im Rahmen der 
vereinbarten Versicherungsbedingungen erfolgen kann.


